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Ein Wort voraus
Wird ein Arbeitnehmer im Ausland eingesetzt, stellen sich Fragen zum 
anzuwendenden Aufenthalts-, Arbeits- und Vertragsrecht, Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht.
In Bezug auf die sozialversicherungsrechtlichen Folgen einer Auslands-
beschäftigung ist dabei zu unterscheiden zwischen Staaten,
– in denen das Recht der Europäischen Union gilt. Hier ist von der 

Europäischen Kommission ein „Praktischer Leitfaden zum anwend-
baren Recht in der Europäischen Union (EU), im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) und in der Schweiz“ herausgegeben worden.

– mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Hier gibt die 
DVKA für jeden einzelnen Abkommensstaat „Informationen zur 
Sozial versicherung“ heraus.

– für die weder EU-Recht noch ein Sozialversicherungsabkommen gilt 
(vertragsloses Ausland). Hier ist vom GKV Spitzenverband, der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit 
und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung die „Gemein-
same Verlautbarung zur versicherungsrechtlichen Beurteilung ent-
sandter Arbeitnehmer“ vereinbart worden.

Mit diesem Handbuch wird im Verhältnis zu den o. g. Staaten über-
greifend aufgezeigt, wo Berührungspunkte bzw. Übereinstimmungen 
bei den unterschiedlichen Rechtsvorschriften über die Versicherungs-
pflicht vorliegen und wo Abweichungen von den gemeinsamen Grund-
sätzen zu beachten sind.
Im Mittelpunkt steht die Versicherung in der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung für Arbeitnehmer, die für ein privates Wirtschafts-
unternehmen (ohne Transportunternehmen) beschäftigt sind.
Nicht behandelt werden z. B. die sozialversicherungsrechtlichen Gege-
benheiten für Personen, die ausschließlich eine selbständige Tätigkeit 
ausüben, ganz oder teilweise einer Beamtentätigkeit nachgehen oder 
zum besonderen Personenkreis der Flüchtlinge im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonventionen oder Staatenlosen gehören.
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Das vorliegende Handbuch wendet sich nicht nur an Arbeitnehmer, son-
dern insbesondere auch an Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber in Deutsch-
land besteht zwar einerseits in der Regel keine Verpflichtung, den Ar-
beitnehmer über die mit einem Auslandseinsatz verbundenen sozialver-
sicherungs- oder steuerrechtlichen Folgen aufzuklären. Jedoch sind Ar-
beitgeber bei Entsendungen verpflichtet, das dabei zu beachtende Mel-
deverfahren (s. Punkt 2.8) und in diesem Zusammenhang die Zahlung 
des deutschen Gesamtsozialversicherungsbeitrags sicherzustellen. Fehl-
beurteilungen können hier ggf. zu Schadensersatzansprüchen führen.
Darüber hinaus treten nicht selten Fälle auf, in denen neben einer Be-
schäftigung in Deutschland gewöhnlich auch eine Beschäftigung in 
 einem ausländischen Nachbarstaat (z. B. Niederlande) ausgeübt wird. 
Dies sind allesamt Staaten, in denen das EU-Recht über soziale Sicher-
heit anzuwenden ist. Dabei kommt es immer wieder vor, dass fälsch-
licherweise sowohl Sozialversicherungsbeiträge nach deutschem, als 
auch dem ausländischen Recht gezahlt werden, obwohl das EU-Recht 
vorschreibt, dass der Arbeitnehmer nicht dem Sozialversicherungsrecht 
zweier oder mehrerer Staaten, sondern nur dem eines einzigen Staates 
unterliegt. Welcher Staat dies ist, ist in Anhang 1 ausgeführt.

Hinweis zur 5. Auflage:
Die 5. Auflage berücksichtigt zunächst die zwischenzeitlich eingetrete-
nen Rechtsänderungen und Rechtsprechungen. Darüber hinaus neu auf-
genommen wurden, bezogen auf die Frage der anzuwendenden Rechts-
vorschriften, der
– Anhang 3, in dem die Folgen des Austritts Großbritannien aus der EU 

angesprochen werden;
– Anhang 4, der die Folgen der seit 2020 grassierenden Covid19-Pan-

demie beschreibt und
– Anhang 5, der die vermehrt auftretende Verknüpfung von Beschäfti-

gungen aus Abkommensstaaten und Beschäftigung in einem EU-/
EWR-Staat oder der Schweiz behandelt

Berlin, im September 2022 Die Autoren
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